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Die QR-Rechnung 

 

Die QR-Rechnung modernisiert den Schweizer Zahlungsverkehr. Sie ersetzt die roten und orangen Einzah-

lungsscheine und löst diese bis 30. September 2022 definitiv ab. Die Gebäudeversicherung Zug stellt auf Mitte 

2022 auf die QR-Rechnung um. Das heisst, dass Sie die bestehenden roten oder orangen Einzahlungsscheine 

mit der alten Konto-Nr. und alten Referenznummer ab diesem Zeitpunkt nicht mehr verwenden können. 

 

Die Vorteile der QR-Rechnung  
 

• Einfach bequem, automatisch und schnell durch einscannen des QR-Code. 

• Ein QR-Code für alle Zahlungsarten und -referenzen. 

• Die Digitalisierung der Daten ermöglicht eine effizientere Zahlungsabwicklung und Zahlungsüberwachung . 

• Verbesserte Datenqualität dank mehr und präziseren Informationen in standardisierter Form. 

 

Die QR-Rechnung kurz erklärt 
 

Die QR-Rechnung ist genauso, wie die bisherigen Einzahlungsscheine, in zwei Teile gegliedert – in einen Emp-

fangsschein (1) und in einen Zahlteil (2). Der Swiss QR Code (3) beinhaltet alle relevanten Informationen, die 

sowohl für die Rechnungsstellung als auch für die Zahlung nötig sind.  Dank der Perforation (4) können Sie den 

Zahlteil und Empfangsschein bequem von der Rechnung abtrennen. 

 

 

Drei Möglichkeiten, die QR-Rechnung einfach zu zahlen 

a) Mobile Banking-App auf dem Smartphone öffnen, Swiss QR Code mit der QR-Reader-Funktion einscannen 
und mit einem Fingertipp die Zahlung auslösen. 

 
b) E-Banking öffnen, Swiss QR Code mit dem QR-Reader oder über Ihre PC-Kamera einscannen und mit ei-

nem Klick die Zahlung auslösen. 

 
c) Die QR-Rechnung funktioniert wie ein bisheriger Einzahlungsschein und kann entweder am Schalter einer 

Filiale der Post, in einer Filiale mit Partner oder per Zahlungsauftrag im Couvert an die Bank bezahlt wer-
den. 

 

Bei Fragen oder Unklarheiten steht Ihnen die Abteilung Finanzen der Gebäudeversicherung Zug gerne zur Ver-

fügung. 

6300 Zug, im Januar 2022 
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